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Öffentliche Bekanntmachungen der Stadtwerke Quickborn GmbH 

als Netzbetreiber, veröffentlicht am 08.07.2022, gültig ab 15.07.2022 

a) Anpassung der ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Quickborn GmbH 

zur NDAV  

Nach § 4 Abs. 3 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für 

die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung - NDAV) gibt die Stadtwerke Quickborn 
GmbH bekannt, dass sich die Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Quickborn GmbH zur NDAV um die 
um die Ziffern 3.4 / 3.5 / 5./ 7.2 / 9. / 13. / 14.  wie folgt geändert werden: 

3. _Netzanschluss gemäß §§ 5-8 NDAV 

3.4_Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss abzutrennen, wenn das Netzanschlussverhältnis be-
endet wird. Wird der Netzanschlussvertrag gekündigt und nicht übergangslos mit einem neuen Anschlussneh-

mer ein neuer Anschlussvertrag abgeschlossen, trägt der Netzbetreiber die Kosten für die Trennung des Netz-
anschlusses vom Netz. 

3.5_Der Zeitbedarf zur Herstellung des Netzanschlusses beträgt mindestens 6 Wochen. Dieser Zeitraum kann 
aufgrund von Faktoren, die nicht durch den Netzbetreiber beeinflussbar sind (z. B. Witterung, Möglichkeit zur 
Bauausführung), unter- bzw. überschritten werden. Nach Auftragserteilung durch den Anschlussnehmer wird 
ein genauer Ausführungstermin abgestimmt. 

5. _Baukostenzuschuss (BKZ) gemäß § 11 NDAV 

Ein Baukostenzuschuss für das vorgelagerte Netz wird zurzeit nicht erhoben. 

7. _Vorauszahlungen/Sicherheitsleistung für Baukostenzuschuss und Netzanschlusskosten; §§ 9 
Abs. 2, 11 Abs. 5 NDAV 

7.2_Der Netzbetreiber verlangt für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses Vorauszahlungen, die 
über das Maß nach 7.1 hinausgehen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme be-
steht, dass der Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Der 
Netzbetreiber nimmt einen solchen Fall regelmäßig an, wenn derselbe Anschlussnehmer innerhalb der letzten 

24 Monate seinen Verbindlichkeiten gegenüber dem Netzbetreiber vollständig oder teilweise nur aufgrund von 
Mahnungen nachgekommen ist. Gleiches gilt für den Baukostenzuschuss. 

9. _Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung gemäß § 24 NDAV 

13. _Haftung für Schäden bei Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten und in sonstigen Fällen 

13.1_Der Netzbetreiber haftet gegenüber dem Anschlussnehmer aus Vertrag oder aus unerlaubter Handlung 
für Schäden, die der Anschlussnehmer durch eine Unterbrechung des Netzanschlusses oder durch Unregelmä-

ßigkeiten beim Betrieb des Netzanschlusses sowie des Netzes erleidet, entsprechend der Regelung des § 18 
NDAV.  

13.2_Für Schäden, die nicht aus der Unterbrechung oder Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung i. S. d. 
§ 18 NDAV resultieren, ist die Haftung des Netzbetreibers sowie seiner Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen 
für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei 

a. Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

b. der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). 
Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche auf anderen Umständen als Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den der 
Netzbetreiber bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen 
hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die er kannte oder kennen musste, hätte vorausse-

hen müssen. Gleiches gilt bei grob fahrlässigem Verhalten einfacher Erfüllungsgehilfen (nicht lei-
tende Angestellte) außerhalb des Bereichs der wesentlichen Vertragspflichten sowie der Lebens-, 
Körper- oder Gesundheitsschäden.  

13.3_Die Bestimmungen des ProdHaftG bleiben unberührt. 

13.4_Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer hat dem Netzbetreiber einen Schaden unverzüglich mitzutei-
len. 
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14. _Verarbeitung personenbezogener Daten 

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten können https://www.stadtwerke-
quickborn.de/de/Home/Datenschutz/Datenschutzerklaerung_28220.html eingesehen oder beim Netzbetreiber 
angefordert werden. 

16. _Inkrafttreten 

Diese Ergänzenden Bedingungen zur NDAV treten am 15.07.2022 in Kraft. Sie ersetzen die Ergänzenden Be-
dingungen vom 01.02.2021. 

 

Alle übrigen Punkte der ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Quickborn GmbH zur NDAV bleiben unbe-
rührt und weiterhin gültig. 

b) Anpassung des Preisblattes zu den ergänzenden Bedingungen der Stadtwer-

ke Quickborn GmbH zur NDAV  

Nach § 4 Abs. 3 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für 
die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung - NDAV) gibt die Stadtwerke Quickborn 
GmbH bekannt, dass sich das Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Quickborn GmbH 
zur NDAV in den Ziffern 1.1.1 / 2.1 / 2.2 / 3.3 / 3.4 / 6.3 / 6.4 / 6.6  wie folgt ändert:  

1.1_Hausanschluss 

1.1.1_Der Netzanschlusspreis für einen Standard-Hausanschluss bis einschließlich DN 40 beträgt 

 bis 15 m Länge:  €  2.858,40 (netto),  €  3.401,50 (brutto) 

 Mehrlänge je Meter:  €  61,25 (netto),  €  72,89 (brutto) 

Der Netzanschlusspreis beinhaltet die Leitungsverlegung und die Herstellung des Netzanschlusses 

inkl. Erdarbeiten und einfacher Oberflächenwiederherstellung (Rasen, Sand, Oberboden, Beton-

pflaster/Gehwegplatten bis 10 cm x 20 cm/50 cm x 50 cm auf Sandbettung) bis max. 18 m². 
Das erstmalige Setzen einer Mess- und Regeleinrichtung wird nach Ziffer 2 gesondert berechnet.  
Die oben genannten Pauschalpreise gelten für Netzanschlusslängen bis 40 m Länge und setzen 
normale und frostfreie Bodenverhältnisse voraus. Der Anschluss kann in max. zwei Abschnitten 
(Vorverlegung/ Weiterverlegung) hergestellt werden. Mehrkosten, die durch Hindernisse im Boden, 
evtl. notwendige Grundwasserabsenkung, entstehen, werden dem Anschlussnehmer nach tat-
sächlichem Aufwand berechnet. 

Die Anschlusslänge wird auf volle Meter gerundet. 

2. _Setzen Messeinrichtung und/oder Hausdruckregelgerät 

(Ziffer 8. der Ergänzenden Bedingungen)  

2.1_Pauschalkosten für eine einmalige Anfahrt mit Montage 

€  123,29 (netto), €  146,72 (brutto) 

Ist das beantragte Setzen der Messeinrichtung und/oder des Hausdruckregelgerätes aufgrund fest-

gestellter Mängel nicht möglich, so zahlt der Anschlussnehmer hierfür sowie für jeden weiteren 

vergeblichen Versuch der Montage die volle Pauschale nach 2.1. 

2.2_Pauschale für jedes zeitgleiche Setzen weiterer Mess- und Regeleinrichtungen 

€  75,43 (netto), €  89,76 (brutto) 

3. _Sonstige Kosten 

3.3_Pauschalbetrag für die Erneuerung der vom Installateur oder Anschlussnehmer widerrechtlich 
entfernten Plombenverschlüsse oder Manipulationssicherungen –  unbeschadet strafrechtlicher 
Verfolgung und weiterer Ansprüche durch die Stadtwerke Quickborn GmbH  

€  75,57 (netto), €  89,92 (brutto) 

Im Wiederholungsfall kann der gesamte Aufwand in Rechnung gestellt werden. 

3.4_Der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtung 
durch die Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 11 Abs. 2 des Eich-
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gesetzes verlangen. Falls die Messabweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen einhält, hat 

der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer die Kosten der Nachprüfung sowie den Ein- und Ausbau der 
Messeinrichtungen zu tragen. Die Ein- und Ausbaukosten werden pauschal mit nachfolgendem Be-
trag berechnet: 

€  135,19 (netto), €  160,87 (brutto) 

zzgl. der nachgewiesenen Kosten für die Befundprüfung. 

6. _Kosten für Zahlungsverzug, Einstellung und Wiederherstellung des Anschlusses und 
der Anschlussnutzung 

(Ziffer 9. bzw. Ziffer 12. der Ergänzenden Bedingungen) 

6.3_Für die Einstellung der Versorgung einer Kundenanlage (Ausbau von Zähler/Regler oder 
Schließsystem der Hauptabsperreinrichtung) wird pauschal berechnet: 

€  151,13 (netto)
 

6.4_für die Wiederherstellung der Versorgung wird pauschal berechnet: 

€  151,13 (netto), €  179,84 (brutto) 

6.6_Pauschalkosten für jede vergebliche Anfahrt  

€  75,57 (netto), €  89,92(brutto) 

 

Alle übrigen Punkte der ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Quickborn GmbH zur NDAV bleiben unbe-
rührt und weiterhin gültig. 

Die NDAV sowie die Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Quickborn GmbH liegen zur Einsicht- und Mit-
nahme in den unseren Geschäftsräumen, Pinneberger Straße 2, 25451 Quickborn aus.  

Sie sind außerdem im Internet unter https://www.stadtwerke-quickborn.net/netzanschluss.html veröf-
fentlicht. 

Gerne stehen wir Ihnen unter  

Stadtwerke Quickborn GmbH  
Postfach 1125 

25442 Quickborn 
Tel.: (04106) 616 – 0  
Fax: (04106) 616 – 161 
Email: info@stadtwerke-quickborn.de 

für Ihre Rückfragen zur Verfügung. 

Quickborn, den 08.07.2022 

Stadtwerke Quickborn GmbH 
Gez. Dr. Panagiotis Memetzidis 

Geschäftsführer 

https://www.stadtwerke-quickborn.net/netzanschluss.html

